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Anhang 1: Einstellhinweise für
Überfüllsicherungen von Behältern

1. Allgemeines

Um die Überfüllsicherung richtig einstellen zu können, sind folgende Voraussetzungen
erforderlich:

- Kenntnis der Füllhöhe, die dem zulässigen Füllungsgrad*) entspricht,

- Kenntnis der Füllhöhenänderung, die der zu erwartenden Nachlaufmenge entspricht.

2. Ermittlung der Nachlaufmenge nach Ansprechen der Überfüllsicherung 

2.1 Maximaler Volumenstrom der Förderpumpe

Der maximale Volumenstrom kann entweder durch Messungen (Umpumpen einer
definierten Flüssigkeitsmenge) ermittelt werden oder ist der Pumpenkennlinie zu
entnehmen. Bei Behältern nach DIN 4119 ist der zulässige Volumenstrom auf dem
Behälterschild angegeben.

2.2 Schließverzögerungszeiten 

(1) Sofern die Ansprechzeiten, Schaltzeiten und Laufzeiten der einzelnen
Anlageteile nicht aus den zugehörigen Datenblättern bekannt sind, müssen sie
gemessen werden.

(2) Sind zur Unterbrechung des Füllvorgangs Armaturen von Hand zu betätigen,
ist die Zeit zwischen dem Ansprechen der Überfüllsicherung und der
Unterbrechung des Füllvorgangs entsprechend den örtlichen Verhältnissen
abzuschätzen.

2.3 Nachlaufmenge

Die Addition der Schließverzögerungszeiten ergibt die Gesamtschließ-
verzögerungszeit. Die Multiplikation der Gesamtschließverzögerungszeit mit dem
nach Nummer 2.1 ermittelten Volumenstrom und Addition des
Fassungsvermögens der Rohrleitungen, die nach Ansprechen der Überfüllsiche-
rung ggf. mit entleert werden sollen, ergibt die Nachlaufmenge.

3. Festlegung der Ansprechhöhe für die Überfüllsicherung

Von dem Flüssigkeitsvolumen, das dem zulässigen Füllungsgrad entspricht, wird die
nach Nummer 2 ermittelte Nachlaufmenge subtrahiert. Aus der Differenz wird unter
Zuhilfenahme der Peiltabelle die Ansprechhöhe ermittelt. Liegt keine Peiltabelle vor und
lässt sich die Ansprechhöhe nicht rechnerisch ermitteln, ist sie durch Auslitern des
Behälters zu ermitteln.

*) Berechnung siehe TRbF 280 Nr. 2.2.
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Berechnung der Ansprechhöhe für Überfüllsicherungen

Betriebsort:  
Behälter-Nr.:  Inhalt:  (m³)
Überfüllsicherung: Hersteller/Typ:  
Zulassungsnummer:  

1. Max. Volumenstrom (Qmax):  (m³/h)

2. Schließverzögerungszeiten

2.1 Standaufnehmer lt. Messung/Datenblatt:  (s)
2.2 Schalter/Relais/u.ä.:  (s)
2.3 Förderpumpe, Auslaufzeit:  (s)
2.4 Absperrarmatur

- mechanisch, handbetätigt
Zeit Alarm/bis Schließbeginn  (s)
Schließzeit  (s)

- elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch betrieben 
Schließzeit  (s)

2.5 Gesamtschließverzögerungszeit (tges)  (s)

3. Nachlaufmengen

3.1 Nachlaufmenge aus Gesamtschließverzögerungszeit:

tges
V1 =  Qmax x            =  (m³)

3600

3.2 Nachlaufmenge aus Rohrleitungen

Π
V2 =         x  d²  x  L =  (m³)

4
3.3 Gesamtnachlaufmenge

Vges =  V1 +  V2 =  (m³)

4. Ansprechhöhe

4.1 Menge bei zulässigem Füllungsgrad:  (m³)
4.2 Nachlaufmenge:  (m³)

Menge bei Ansprechhöhe (= Differenz aus 4.1 und 4.2):  (m³)
4.3 Aus der Differenz ergibt sich folgende Ansprechhöhe:

Peilhöhe  (mm)
bzw. Luftpeilhöhe  (mm)
bzw. Anzeige Inhaltsanzeiger  (mm bzw. m³)



Berechnungsbeispiel der Größe des Grenzsignals für den Überfüllalarm bei Über-
füllsicherungen mit kontinuierlicher Standmesseinrichtung

Ansprechhöhe ermittelt nach Anhang 1  ZG-ÜS
X = Größe des Grenzsignals, das der Ansprechhöhe entspricht.

Berechnung der Größe des Grenzsignals bei

- Einheitssignal 0,02 MPa bis 0,10 MPa*

A(0,10 - 0,02)
Xp =                        +  0,02 (MPa)

H

- Einheitssignal 4 bis 20 mA

A(20 - 4)
Xe =                 +  4 (mA)

H

* =̂  0,2 bar bis 1,0 bar

Mess- Einheitssignal
bereich MPa mA

100 % 0,10 20

Xp Xe

0 % 0,02 4
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zul. Füllhöhe

zul. Füllungsgrad
Ansprechhöhe

min. Füllhöhe



1. Geltungsbereich

Diese Einbau- und Betriebsrichtlinie gilt für das Errichten und Betreiben von Überfüllsi-
cherungen, die aus mehreren Anlageteilen zusammengesetzt werden.

2. Begriffe

(1) Überfüllsicherungen sind Einrichtungen, die rechtzeitig vor Erreichen des zulässi-
gen Füllungsgrades im Behälter den Füllvorgang unterbrechen oder akustisch und
optisch Alarm auslösen.

(2) Unter dem Begriff Überfüllsicherungen sind alle zur Unterbrechung des
Füllvorgangs bzw. zur Auslösung des Alarms erforderlichen Anlageteile zusammen-
gefasst.

(3) Überfüllsicherungen können außer Anlageteilen mit Zulassungsnummer auch
Anlageteile ohne Zulassungsnummer enthalten. Aus Bild 1 der
Zulassungsgrundsätze für Überfüllsicherungen geht hervor, welche Anlageteile stets
eine Zulassungsnummer haben müssen (Anlageteile links der Trennungslinie).

(4) Als atmosphärische Bedingungen gelten hier Gesamtdrücke von 0,08 MPa bis 
0,11 MPa* und Temperaturen von - 20° C bis + 60° C.

3. Aufbau von Überfüllsicherungen (siehe Bild 1 der Zulassungsgrundsätze für 
Überfüllsicherungen)

(1) Der Standaufnehmer (1) erfasst die Standhöhe.

(2) Die Flüssigkeitshöhe wird bei einer kontinuierlichen Standmesseinrichtung im zuge-
hörigen Messumformer (2) in ein der Standhöhe proportionales Ausgangssignal
umgeformt, z.B. in ein genormtes Einheitssignal (pneumatisch 0,02 MPa bis 
0,10 MPa** oder elektrisch 4 - 20 mA). Das proportionale Ausgangssignal wird
einem Grenzsignalgeber (3) zugeführt, der das Signal mit einstellbaren
Grenzwerten vergleicht und binäre Ausgangssignale liefert.

(3) Die Standhöhe wird bei Standgrenzschaltern im Standaufnehmer (1) oder im zuge-
hörigen Messumformer (2) in ein binäres Ausgangssignal umgeformt.

(4) Binäre Ausgänge können z.B. pneumatische Kontakte oder elektrische Kontakte
(Schalter, elektronische Schaltkreise, Initiatorstromkreise) sein.

(5) Das binäre Ausgangssignal wird direkt oder über einen Signalverstärker (4) der
Meldeeinrichtung (5a) oder der Steuerungseinrichtung (5b) mit Stellglied (5c) zuge-
führt.

4. Anforderungen an Anlageteile ohne Zulassungsnummer

Der Fachbetrieb oder Betreiber darf für Überfüllsicherungen nur solche Anlageteile ohne
Zulassungsnummer verwenden, die den Allgemeinen Baugrundsätzen und den
Besonderen Baugrundsätzen der Zulassungsgrundsätze für Überfüllsicherungen ent-
sprechen.

* =̂  0,8 bar bis 1,1 bar

** =̂  0,2 bar bis 1,0 bar
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5. Einbau und Betrieb

5.1 Fehlerüberwachung

5.11 (1) Überfüllsicherungen müssen bei Ausfall der Hilfsenergie (Über- bzw.
Unterschreiten der Grenzwerte) oder bei Unterbrechung der
Verbindungsleitungen zwischen den Anlageteilen diese Störung melden
oder den Höchstfüllstand anzeigen.

(2) Dies kann bei Überfüllsicherungen nach Bild 1 der Zulassungsgrund-
sätze für Überfüllsicherungen durch Maßnahmen nach den Nummern
5.12 bis 5.14 erreicht werden, womit auch gleichzeitig die Überwachung
der Betriebsbereitschaft gegeben ist.

5.12 (1) Überfüllsicherungen mit kontinuierlicher Standmesseinrichtung müssen
mit einer Meldung (unterhalb des betriebsmäßigen Tiefstandes) ausge-
stattet werden, falls nicht der Messumformer (2) und der
Grenzsignalgeber (3) durch geeignete Maßnahmen zur
Fehlerüberwachung diese Fehler melden.

(2) Die nachgeschalteten Anlageteile (4), (5a), (5b) und (5c) sind in der
Regel nach dem Ruhestromprinzip abzusichern.

5.13 (1) Überfüllsicherungen mit Standgrenzschalter sind in der Regel im
Ruhestromprinzip oder mit anderen geeigneten Maßnahmen zur
Fehlerüberwachung abzusichern.

(2) Überfüllsicherungen mit Standgrenzschalter, deren binärer Ausgang ein
Initiatorstromkreis mit genormter Schnittstelle ist, sind an einen
Schaltverstärker gemäß DIN EN 50 227 anzuschließen. Die
Wirkungsrichtung des Schaltverstärkers ist so zu wählen, dass sein
Ausgangssignal sowohl bei Hilfsenergieausfall als auch bei
Leitungsbruch im Steuerstromkreis denselben Zustand annimmt wie bei
Erreichen des Höchstfüllstandes.

5.14 Stromkreise für Hupen und Lampen, die nicht nach dem Ruhestromprinzip
geschaltet werden können, müssen hinsichtlich ihrer Funktionsfähigkeit leicht
überprüfbar sein.

5.2 Steuerluft

Die als Hilfsenergie erforderliche Steuerluft muss den Anforderungen für
Instrumentenluft genügen und einen Überdruck von (0,14 ± 0,01) MPa* haben.
Verunreinigungen in der Druckluft dürfen eine Partikelgröße von 100 μm nicht
überschreiten und der Taupunkt muss unterhalb der minimal möglichen
Umgebungstemperatur liegen.

5.3 Fachbetriebe

Mit dem Einbau, Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen der Überfüllsicherun-
gen dürfen nur solche Betriebe beauftragt werden, die für diese Tätigkeiten
Fachbetrieb im Sinne von § 19 l WHG sind, es sei denn, die Tätigkeiten sind nach
landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen oder
der Hersteller der Standaufnehmer und Messumformer führt die obigen Arbeiten
mit eigenem, sachkundigem Personal aus.

* =̂  (1,4 ± 0,1) bar
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6. Prüfungen und Wartungen

6.1 Endprüfung

Nach Abschluss der Montage und bei Wechsel der Lagerflüssigkeiten muss durch
einen Sachkundigen des Fachbetriebes bzw. Betreibers eine Prüfung auf ord-
nungsgemäßen Einbau und einwandfreie Funktion durchgeführt werden.

6.2 Betriebsprüfung

(1) Die Funktionsfähigkeit der Überfüllsicherung ist in angemessenen
Zeitabständen, mindestens aber einmal im Jahr, zu prüfen. Es liegt in der
Verantwortung des Betreibers, die Art der Überprüfung und die Zeitabstände im
genannten Zeitrahmen zu wählen. Die Prüfung ist so durchzuführen, dass die
einwandfreie Funktion der Überfüllsicherung im Zusammenwirken aller
Komponenten nachgewiesen wird.

- Dies ist bei einem Anfahren der Ansprechhöhe im Rahmen einer Befüllung
gewährleistet.

- Wenn eine Befüllung bis zur Ansprechhöhe nicht praktikabel ist,
- so ist der Standaufnehmer durch geeignete Simulation des Füllstandes oder

des physikalischen Messeffektes zum Ansprechen zu bringen.
- falls die Funktionsfähigkeit des Standaufnehmers/Messumformers ander-

weitig erkennbar ist (Ausschluss funktionshemmender Fehler), kann die
Prüfung auch durch Simulieren des entsprechenden Ausgangssignals
durchgeführt werden.

Weitere Hinweise zur Prüfmethodik können z.B. der Richtlinie VDI/VDE 2180
Blatt 4 entnommen werden.

(2) Hat der Betreiber kein sachkundiges Personal, so hat er die Prüfung von einem
Fachbetrieb durchführen zu lassen.

(3) Ist eine Beeinträchtigung der Funktion der Überfüllsicherung durch Korrosion
nicht auszuschließen und diese Störung nicht selbstmeldend, so müssen die
durch Korrosion gefährdeten Anlageteile in angemessenen Zeitabständen
regelmäßig in die Prüfung einbezogen werden. Hierfür ist ein Prüfplan aufzu-
stellen.

(4) Auf die Betriebsprüfung (wiederkehrende Prüfung) darf bei fehlersicheren
Anlageteilen mit oder ohne Zulassungsnummer verzichtet werden, wenn
- eine Fehlersicherheit gem. AK 5 nach DIN V 19 250 oder gleichwertiger Norm

nachgewiesen wurde

- und dies für die geprüften Anlageteile in der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung so ausgewiesen ist.

6.3 Dokumentation

Die Ergebnisse der Prüfungen nach Nr. 6.1 und 6.2 sind aufzuzeichnen und aufzu-
bewahren.

6.4 Wartung

Der Betreiber muss die Überfüllsicherung regelmäßig warten, soweit dies zum
Erhalt der Funktionsfähigkeit erforderlich ist. Die diesbezüglichen Empfehlungen
der Hersteller sind zu beachten.
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